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Weisungen zur Erteilung neuer Kontrolischilder für Kleinmotorräder und Leichtmotorfahrzeuge

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin, sehr geehrter Herr Regierungsrat

Die Kontrolischilder für Motorräder, Kleinmotorräder, Leicht-, Klein- und dreirädrige Motorfahrzeuge
sowie für ihre Anhänger haben eine Länge von 18 cm und eine Höhe von 14 cm1. Bei den Kleinmotor
rädern und Leichtmotorfahrzeugen sind in den letzten Jahren neue Fahrzeugmodelle hinzugekommen
(z.B. Segway), bei denen das Anbringen der Kontrollschilder dieser Grösse sich teilweise hinderlich
auswirkt; Fahrer und Fahrerinnen können beim Auf- und Absteigen mit ihren Kleidern am grossen
Kontrollschild hängenbleiben.

Aus diesem Grund wird für die Kleinmotorräder und Leichtmotorfahrzeuge und ihre Anhänger ein
neues Schilderformat geschaffen. Das neue Kontrollschild für Kleinmotorräder und Leichtmotorfahr
zeuge weist eine Länge von 10 cm und eine Höhe von 14 cm auf.

Diese Bestimmungen treten aufden 1. Juli 2013 in Kraft2.

Auf das Verkleinern des Formates der Spezialkontrollschilder (z.B. U-Schild und Z-Schild) wird vorerst
verzichtet. Das Format mit Länge von 18 cm und Höhe von 14 cm wird hier weiterhin verwendet. Für
diese Beibehaltung haben sich die Kantone aus Gründen der Wirtschaftlichkeit (sehr geringe Stück-
zahlen) ausgesprochen.

Damit die vorhandenen Kontrollschildbestände aufgebraucht werden können, wurde eine grosszügige
Übergangsregelung getroffen. Die alten Schildformate dürfen noch bis zum 31 . Dezember 201 7 abge
geben werden3.

1 Artikel 83Absatz 3 Buchstabe cVerkehrszulassungsverordnung vom 27.10.1976 (VZV; SR 741.51)
2 AS 2012 7149
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Ml 85-1 021

Wir erlassen gestützt auf Artikel 85 Absatz 5 und 1 50 Absatz 6 VZV folgende

Weisungen:

1. Die Masse und die Positionierung der Buchstaben, Wappen und Zahlen der neuen Kontrolischil
der für Kleinmotorräder und Leichtmotorfahrzeuge richten sich nach den Masstabellen im An-
hang.

2. Diese Weisungen treten am 1 . Juli 201 3 in Kraft.

Freundliche Grüsse

Bundesamt für Strassen

Rudolf Dieterle
Direktor

Anhang:
Masstabellen für die ordentlichen Kontrollschilder der Kleinmotorräder und der Leichtmotorfahrzeuge

Kopie an:
Dieses Schreiben geht zur Kenntnis auch an die interessierten Bundesstellen, Verbände und Organi
sationen.

3
Vgl. Artikel 151i VZV; in Kraft seit dem 1.1.2013
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